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Valentine Friedli, die einzige Frau im jurassischen
Verfassungsrat. Thr Antrag, die Gleichberechtigung
von Mann und Frau in der Verfassung zu verankern, £

wurde einstimmig angenommen.

ein Biiro fiir Fraven

Unsere Arbeitsgruppe ““Gleiche Rechte
fir Mann und Frau” hat sich mit dem
Entwurf der neuen Verfassung des Kan-
tons Baselland beschiftigt und ist beim
Vergleich mit der Verfassung des Kantons
Jura auf den Artikel gestossen, mit wel-
chem die gleichen Rechte fiir Mann und
Frau, sowie die Schaffung eines Biiros fiir
Frauenfragen verankert wurden.

Anlasslich der denkwiirdigen Debatte
wahrend der Verfassungsrats-Sitzung vom
12.2.81 betreffend “Frauenfragen” ent-
schloss sich unsere Arbeitsgruppe, das
Frauenbiiro des Kantons Jura in Delsberg
zu besuchen und dessen Vorsteherin,
Frau Marie-Joséphe Lachat, iiber ihre
Arbeit zu befragen.

Die Entstehung des Biiros fiir Frauenfragen
im Kanton Jura muss vor allem im Zu-
sammenhang mit dem Kampf um die Un-
abhangigkeit des Kantons Jura gesehen
werden.

Die politisch orientierten Frauen fanden
sich in der “Association féminine pour la
défense du Jura” (AFDJ) zusammen,
welche 1962/64 gegrindet wurde und als
ein Teil des “Rassemblement Jurassien”
gilt.

Der von der AFDJ unterstiitzte Befrei-
ungskampf erforderte von allen Beteilig-
ten viel Einsatz an finanziellen Mitteln
und an Kriften. Die aktive Beteiligung
der kampferischen Frauen der AFDJ
(ca. 6’000 Mitglieder) konnte nach
errungenem Ziel nicht mehr gebremst
werden. Es war unbestritten, den Frauen
die gleichen politischen Rechte zuzuge-
stehen wie den Minnern, denn die Befrei-
ung eines Volkes kann nicht ohne Ein-

bezug aller bestehenden Ungerechtigkei-

ten stattfinden. Die stets grossere politi-
sche Bewusstwerdung der Frauen — vor
allem seit Inkrafttreten des eidg. Frauen-
stimmrechts im Jahre 1971 — fiihrte
1975 zum Beschluss der AFDJ, nicht
wieder von der politischen Bithne abzu-
treten, sondern jetzt auch den stets be-
nachteiligten Frauen auf allen Ebenen die
gleichen Rechte zu erkdmpfen.

Die AFDJ verlangte einen Verfassungs-
artikel, worin die “gleichen Rechte fiir
Mann und Frau” verankert werden sollten
sowie die Schaffung eines Biiros fiir
Frauenfragen, um die Stellung der Frau in
allen Bereichen zu verbessern und Diskri-
minierungen zum Verschwinden zu brin-
gen.

Nach erfolgter Wahl des jurassischen Ver-
fassungsrates im Jahre 1976 stellte die

einzige Frau in diesem 51-kopfigen Gre-

mium den Antrag fiir diesen Verfassungs-
artikel. Der Antrag wurde ohne Gegen-
stimme angenommen. Auch bei der Volks-
abstimmung iber die ganze Verfassung
des neuen Kantons wurde dieser Artikel
nie in Frage gestellt.

Aus diesen Zusammenhédngen heraus kam
es zur Griindung dieses in der Schweiz bis
jetzt einzigen Frauenbiiros, welches in der
heutigen Funktion die nachfolgenden
Aufgaben umfasst.

Die gesetzliche Grundlage fiir die Arbeit
des Biiros fir Frauenfragen bildet der
Artikel 44 der Verfassung des Kantons
Jura: “L’état institue le bureau de la con-
dition féminine dont les taches sont
notamment: améliorer la contition fémi-
nine, favoriser I’accés de la femme 4 tous
les degrés de responsabilité, éliminer les
discriminations dont elle peut fair I’'objet.”
(“Der Staat richtet das Biiro fiir Frauen-

fragen ein, dessen Aufgaben namentlich
sind: die Stellung der Frau zu verbessern,
den Zugang der Frau zu allen Graden der
Verantwortung zu foérdern, die Diskrimi-
nierungen, deren Opfer sie sein konnte,
Zu beseitigen.””)

Ausserdem gibt es noch einen Abschnitt
im Organisationsdekret, in welchem es
heisst: Das Biiro fiir Frauenfragen arbeitet
in folgenden Bereichen: Ausbildung und
Arbeit, dauernde Weiterbildung und Wie-
dereingliederung in den Beruf, Informa-
tion, Mutterschaft, Arbeit der Hausfrau
und Mutter, Ausarbeitung und Vorschlige
fur Einrichtungen fiir Kinder, deren Miitter
ausser Haus beruflich tétig sind.

Aufgrund dieser Texte erarbeitete Frau

Lachat ein Pflichtenheft, das naturgemass
sehr viele Gebiete umfasst. Daraus ergibt
sich auch die Notwendigkeit, mit vielen
verschiedenen staatlichen und privaten

Stellen zusammenzuarbeiten. Vorausset-

zung dafiir ist eine grosstmogliche Infor-

mation. Damit das Biiro die notigen In-
formationen erhilt, funktionieren drei

Wege:

1. Wenn eine Amtsstelle ein Projekt plant,
das die Frauen betrifft, miissen sie ge-
midss Pflichtenheft das Biiro fiir Frauen-
fragen direkt informieren.

2. Die meisten Projekte der Verwaltung
miinden in einen Gesetzestext —
Dekrete — Verordnungen etc., oder in
einen Erganzungstext. Da es im Kan-

ton Jura eine zentrale verwaltungs-
eigene juristische Amtsstelle gibt, muss
diese, gemdass Pflichtenheft, das Biiro
fiir Frauenfragen benachrichtigen, falls
etwas geplant ist, was die Frauen be-
trifft, oder mindestens nachfragen, ob
das Biiro schon informiert ist.
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3. Einsicht in die Tagesordnung der Regie- 1
rung — ein Vorrang, den andere Amts- I
stellen nicht haben. Wenn das Biiro fiir
Frauenfragen noch nicht zu Traktanden
der Regierung begriisst worden ist, die I
sie betreffen, kann Frau Lachat von l
der Regierung verlangen, dass diese
ihre Entscheidung zuriickstellt, bis sie |
ihren Bericht dazu verfasst hat.

Im jetzigen Zeitpunkt bestehen drei

Arbeitsgruppen, die die Prioritdten bear- I

beiten, welche aus den Diskussionen zwi-

schen einer 13-kopfigen Kommission mit |

Frau Lachat gesetzt wurden. Es sind dies

die Themen: I

Unterricht |

Arbeiterinnen

Familienplanung I

Diese Themen fihren zu Aktionen, die |

direkt vom Biiro fir Frauenfragen aus I

gehen. Frau Lachat vermittelt in einem

solchen Fall zur “Basis” und zu den ent- I

sprechenden Departementen, wobei zu I

bedenken ist, dass ein grosser Teil der

Arbeit ohne Entschadigung geleistet wird; '

das Biiro fiir Frauenfragen hat nur ein l

kleines Budget, das mit Fr. 160°000.— im

Jahr bis jetzt 1 1/2 Stellen umfasst. |

Grundsitzlich gibt es drei Arten von

Aktionen, die das Biiro fiir Frauenfragen

fiihren kann: I

1. Legislative Aktionen, d.h. Gesetze und I
Gesetzesinderungen vorschlagen. I

2. Aktionen in der Verwaltung, d.h. der
Verwaltung zu verstehen geben, dass I
sie bei ihren Entscheiden die Belange
der Frauen auch beriicksichtigen soll.

3. Informierende Aktionen, d.h. der l
Offentlichkeit  Informationen  ver- |
mitteln (und auch der Verwaltung), I
iiber die Presse oder direkt den Betrof-
fenen. Im Grundgedanken der AFDJ I
war es ganz klar, dass es eine Art I
Beratungsbiiro geben sollte. Dieser Teil
des Biiros ist aus Zeit- und Personal- I
mangel im Augenblick noch nicht |
funktionstiichtig. _ I

Frau Lachat betont, dass es offenbar ein

grosses Bedirfnis nach einer Beratungs-

stelle gibt. Oft kommen Frauen mit Pro- l

blemen zu ihr, Frauen, die sie nur weiter-

weisen kann. Sie sieht ihre Aufgabe im l

Grundsitzlichen, im Andern von Geset-

zen, im Eingreifen dort, wo es allen niitzt I

und nicht nur einer einzelnen Frau. Sie

wiirde gerne alles machen, was an sie

herangetragen wird, aber aus dem begrenz- I

ten Etat ihrer Stelle, die dem Departe-

ment des Innern unterstellt ist, folgt, dass

sie sich einschrinken muss. Sie versucht, I

fiir moglichst viele Frauen bessere Voraus-

setzungen zu schaffen. In ihre Tatigkeit l

gehoren auch politische Stellungnahmen

zu Abstimmungen und — allgemein fiir '
die Frauen — zu Wahlen.

In diesem Rahmen ist ein Frauenbiiro in l
unserem Kanton nicht nur denkbar,
sondern auch notwendig. '

Um 10 Franken erleichtert und mit einem
unangenehmen Gefiihl im Bauch komme
ich aus dem Gebiude des FEidg. Zentral-
polizeibiiros heraus. Im Couvert die offi-
zielle Bestdtigung, dass ich im Polizei-
computer nicht vermerkt bin.

Jetzt noch schnell an die Predigergasse —
Zettel vorweisen — Leumundszeugnis ab-

I holen — und dann schnell weiter.

Im Biiro 108 sucht die Beamtin mein For-
mular heraus. Ich sehe iiber die Theke,
dass ich da als “Fraulein Kiing” dastehe.
“Wiirden Sie mir bitte mein Leumunds-
zeugnis auf ‘Frau’ ausstellen?”

Die Beamtin stutzt, liest das Zeugnis
durch bis zum Wort ‘ledig’ und sagt:
“Nein, ledige Frauen sind ‘Fraulein’.”
“Kennen Sie denn die Motion Golowin
aus dem Grossen Rat nicht? Danach kann
ich mir aussuchen, wie ich amtlich ange-
sprochen werden will.”

1. September 1981: 24N
|ENDGUELTIG
ZUR FRAU GEWORD.

Die Beamtin weigert sich, die Anderung
vorzunehmen und mir ist der Schnauf
ausgegangen. Wiitend verlasse ich das Biiro
ohne Zeugnis.

Im Parterre fillt mir ein, dass ich noch
Formalitdten fir meinen bevorstehenden
Umzug erledigen muss. Ich atme tief ein
und stelle mich an den Schalter K. Meine
Fragen sind schnell erledigt. Jetzt sticht
mich doch der Teufel: “Konnen Sie mir
bitte sagen, wie ich erreichen kann, dass
ich amtlich mit ‘Frau’ angesprochen
werde?”

Das Gesicht des Beamten verzieht sich.
Lang und breit beschreibt er mir sein
Dilemma, dass es eben Frauen gebe, die...
“Ja, wenn sich wenigstens die Frauen-
verbande einig waren!”

Schliesslich wage ich den schiichternen
Einwurf: “Aber fur mich ist das klar
‘Frau’.”

Das reicht noch nicht. Er wiederholt
gleich noch einmal seine schwierige Situa-
tion. Mittlerweile hort das ganze Biiro zu.
Die anderen Verhandlungen stocken. Ich
werde ungeduldig. “Es geht mir im Mo-
ment nur um mich. Bitte sagen Sie mir
einfach, was i ¢ h machen soll.”

“Ja, gehen Sie doch zum Schef, Biiro
drei!”

Vor mich hinschimpfend stapfe ich davon.
Ich habe heiss bekommen. Ich offne
meinen Mantel, lockere das Halstuch. Ich
merke, dass ich vor lauter Nervositit an
den Hénden schwitze. Wo ich doch weiss,

dass die Motion im Rat angenommen
worden ist! In der Manteltasche zerkniille
ich das Papiernastuch, damit ich dem
Schef eine trockene Hand geben kann.
Herr F. erweist sich als verstindiger Herr,
der sofort begreift, worum es mir geht.
Ungldubig hort er von mir, dass in “‘sei-
nem” Haus Leute mir die Anrede “Frau”
verweigern. Zusammen gehen wir noch
einmal ins Biro 108. Der Schef fordert
die Beamtin auf, mein Zeugnis abzu-
dndern. Sie weigert sich immer noch. Da
kommt zum Gliick der Siindenbock. Der

//
),
A N

i

junge, dinamische, hellbeschalte Kollege
war es ja, der meine Bestellung aufge-
nommen hat. Auf ihn wird es nun abge-
schoben. Obwohl er pressiert ist, bleibt
ihm nichts anderes iibrig, als das Ganze
neu zu machen. Auch er erzihlt mir von
seinen Erfahrungen beziiglich Anreden.
Mir ist iiberhaupt nicht versohn(tochter)-
lich zu Mute und meine Entgegnung ist
auch entsprechend trocken: “Von mir
wissen Sie es ja jetzt!”
Mit dem neuen Formular geht’s zuriick
ins Biro 108. Dort muss es mit Marke
und Stempeln noch offiziell gemacht
werden. Die Beamtin schliesst hinter mir
die Tiir zu, stutzt sich auf die Beamten-
theke und sagt beschworend: “Wissen Sie,
ich war auch von Anfang an fur das
Frauenstimmrecht. Und Ungerechtigkei-
ten gibt es wirklich noch viele. Warum
regen Sie sich denn wegen so einer Baga-
telle auf?!” Ich mag gar nicht mehr ant-
worten und sie fahrt weiter: ““Wie soll ich
denn einer Frau sagen, wenn ich ihren
Namen nicht weiss? Ich kann doch nicht
sagen: “Griiessech Frou!” Ich frage sie,
wie sie denn einem Mann sagen wiirde,
rund wie aus der Pistole geschossen sagt
sie: “He, Griessech wou.” Im gleichen
Moment realisiert sie, dass das bei einer
Frau auch gehen wiirde und ist verwirrt.
Nach und nach sind alle Stempel und
Marken am richtigen. Ort, und mit einem
“5 Franken bitte” entldsst sie mich —
als FRAU! Zita Kiing



	Ein Büro für Frauen

